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STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 
AKTUELL

B/01/05/2014-HA (08.09.2014)
Vorstellung der Entwurfsplanung Außenanlagen der 
Vorstadt Grundschule und der Kita „Wirbelwind“
Der Hauptausschuss beschließt die Entwurfsplanung der 
Vorstadt Grundschule und der Kita „Wirbelwind“. Eine wei-
tere Beauftragung des Modul 1 soll erfolgen.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/01/06/2014-HA (08.09.2014)
Sport - Fördermittelantrag: Teilnahme an der 10. Europa-
meisterschaft im TeamGym des KSC Strausberg e.V.

Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel an den KSC 
Strausberg e.V. zur Teilnahme an der 10. Europameister-
schaft im TeamGym gemäß der Sportförderrichtlinie vom 
05.05.2011, Nr. 3.3. Förderung in besonderen Fällen.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/01/07/2014-HA  (08.09.2014)
Sport-Fördermittelantrag:  Strausseelauf 2014
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Sozi-
ales die Ausreichung der Fördermittel an den KSC Straus-
berg e.V. zur Durchführung des Strausseelaufes 2014 
gemäß der Sportförderrichtlinie vom 05.05.2011, Nr. 3.2. 
Förderung von sportlichen Veranstaltungen. 

Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/01/08/2014-HA  (08.09.2014)
Antrag auf 10 vereinsgebundene Gestattungen zum 
Befahren des Bötzsees mit Elektromotoren
Die Stadt Strausberg lehnt den Antrag des Anglervereins 
„Postbruch“ e.V. vom 25.06.2014 auf 10 vereinsgebunde-
ne Gestattungen zum Befahren des Bötzsees mit Elektro-
motoren als Gewässereigentümerin ab.

Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/01/09/2014-HA  (08.09.2014)
Aufnahme der Stadt Strausberg mit dem Wohngebiet 
Hegermühle in das Förderprogramm Soziale Stadt, 
Sachstand und Ausblick
Der Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungskonzeptes 
für das Wohngebiet Hegermühle wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschlüsse der 02. Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung Strausberg 

vom 25.09.2014

B/02/37/2014  (25.09.2014)
Benennung weiterer Mitglieder des Kinder- und 
Jugendparlaments der Stadt Strausberg
In Ergänzung zum Beschluss Nr. 47/567/2013 der 
Stadtverordnetenversammlung Strausberg benennt die 
Stadtverordnetenversammlung auf der Grundlage des § 7a 
der Hauptsatzung der Stadt Strausberg vom 01.07.2010 
folgende Mitglieder in das Kinder- und Jugendparlament:

Larissa März  Grundschule am Wäldchen

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen
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B/02/38/2014  (25.09.2014)
Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates 
Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf der 
Grundlage des § 7 Absatz 1, Satz 1 der Hauptsatzung vom 
01.07.2010 folgende Mitglieder des Seniorenbeirates: 

Lfd. Nr.   Name Vorname Verband/Einrichtung

01 Barsch Enrico Stephanus Wohnen und 
   Pflege
   Seniorenzentrum Dietrich 
   Bonhoeffer in Strausberg
02 Aethner Frank Sozialverein Salus e.V.
03 Fröhlich Horst CDU – Seniorenunion
04 Knoblich Peter Lese- und 
   Schreibwerkstatt-Sozial 
   (LESO e.V.)
05 Kohring Marina Sozialpark MOL e.V.
06 Leitner Manfred Deutscher 
   Bundeswehrverband,   
   Landesverband Ost
   Kameradschaft ehemaliger 
   Soldaten/Reservisten/
   Hinterbliebener Strausberg
07 Loeffler    Hans-Jürgen Bürgerverein Hegermühle 
   e.V.
08 Parge Barbara Dorfverein Hohenstein
09 Rein Dieter BSV Brandenburgischer 
   Seniorenverband e.V.
10 Rudolph Rainer ISOR e.V.
11 Schulz Karl-Heinz ver.di
12 Schwaneberger Katrin AWO Seniorenzentrum 
   „Am Mühlenweg“
13 Tenge Heike ProCurand 
   Seniorenresidenz Am 
   Straussee
14 Töppner Reiner Kreisverband MOL der 
   Volkssolidarität 
   Brandenburg e.V.
15  Pestel Volker U.f.W. Strausberg
16 Wieland Angelika Bürgerbund Nordheim 91 
   e.V. 
17 Kneppenberg Lutz SPD-AG60plus
18 Hergert Wolfgang DIE LINKE Stadtverband 
   Strausberg

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/39/2014  (25.09.2014)
Benennung von Mitgliedern des Agendabeirates
Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf der 
Grundlage des § 7 Absatz 1, Satz 1 der Hauptsatzung vom 
01.07.2010 für die Dauer der Legislaturperiode 2014-2019 
folgende Mitglieder des Agendabeirates:

  1. Dr. Hans-Dieter Nagel, ÖKO-DATA GmbH
  2. Andrea Wilke, NABU Ortsgruppe Strausberg
  3. Klaus Linke
  4. Dr. Gerold Fierment
  5. Volker Pestel, Bürgerbund „Nordheim 91“ e. V.
  6. Matthias Kalb, Bürgerverein „Strausberger Altstadt“ e. V.
  7. Toni Gabriel, sachkundiger Einwohner ABUV
  8. Prof. Dr. Edgar Klose, InnoConcept GmbH
  9. Camillo Menzel, sachkundiger Einwohner AFW
10. Kurt Zirwes
11. Sascha Pohlan
12. Claus Wunderlich, Tourismusverein „Märkische S5-

Region e. V.
13. Eberhard Hänisch, Bürgerbund „Nordheim 91“ e. V.
14. Jutta Bleibaum, Jugendsozialverbund (JSV) Strausberg
15. Mathias Scherfling, Jugendsozialverbund (JSV) 

Strausberg
16. Petra Jentzsch, Mehrgenerationenhaus Steremat BSG 

gGmbH Strausberg
17. Madeleine Deim-Schachow, Sozialpark MOL
18. Helga Burgahn, Frauen- und Familienzentrum
19. Monika Mann

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/40/2014  (25.09.2014)
Bestellung des Stellvertreters der Kassenverwalterin 
nach § 80 Abs. 2 BbgKVerf
Herr Thomas Lukaschewitz wird zum 01.10.2014 als 
Stellvertreter der Kassenverwalterin für die Stadtkasse 
Strausberg bestellt.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/41/2014  (25.09.2014)
Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem 
Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr
Der Beschluss Nr. 01/17/2014 vom 17.07.2014 in der 
aktuellen Fassung wird geändert.
Herr Manfred Gebel scheidet aus dem Ausschuss für 
Bauen, Umwelt und Verkehr als sachkundiger Einwohner 
aus. 

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/42/2014  (25.09.2014)
Ausscheiden von Mitgliedern des Kinder- und 
Jugendparlaments
Auf der Grundlage des §7a der Hauptsatzung der Stadt 
Strausberg vom 01.07.2010 scheiden folgende Mitglieder 
aus dem Kinder- und Jugendparlament der Stadt 
Strausberg aus:

Name   Vorname
Boelk   Madeleine
Schultheiß  Martin
Walter   Kevin

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen
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B/02/43/2014  (25.09.2014)
Abwägungs- und Satzungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan Nr. 27/99 „Wohnbebauung in Hohenstein“, 
1. Änderung 
1. Nach der Behördenbeteiligung und der öffentlichen 

Auslegung wird die Abwägung entsprechend den an-
liegenden Abwägungsprotokollen beschlossen. Die 
Stadtverwaltung wird beauftragt, den Bürgern sowie 
den Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, das Ergebnis der 
Abwägung mitzuteilen.

2. Der Bebauungsplan Nr. 27/99 „Wohnbebauung in Ho-
henstein“, 1. Änderung, wird gem. § 10 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) und auf der Grundlage des § 3 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hier-
mit als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/44/2014  (25.09.2014)
Erwerb von Grundbesitz für den Stadtforst 
(Waldankauf)
Die Stadt Strausberg erwirbt das Grundstück
Gemarkung Strausberg
Flur 14, Flurstück 75,
Größe 10.470 m2

zu einem Kaufpreis in Höhe von 4.711,50. 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Kaufvertrag abzu-
schließen.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/02/45/2014  (25.09.2014)
Erwerb von Grundbesitz für den Stadtforst 
(Waldankauf)
Die Stadt Strausberg erwirbt die Grundstücke
Gemarkung Strausberg
Flur 12, Flurstück 2089 mit einer Größe von 61.160 m2 und
Flur 12, Flurstück 2090 mit einer Größe von 370 m2

zu einem Kaufpreis in Höhe von  36.918,00 €. 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Kaufvertrag abzu-
schließen.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/46/2014  (25.09.2014)
Straßenbenennung im Geltungsbereich des B-Plans 
Nr. 48/10 „Wohngebiet Am Wäldchen“
Die Erschließungsanlage (Ringstraße), abgehend von der 
Straße Am Wäldchen wird 

„Am Weiher“
 
benannt.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/47/2014  (25.09.2014)
Ausbaubeschluss Straßenbau Landhausstraße
In der Landhausstraße werden auf gesamter Länge  
(ca. 775 m) im Bereich Gemarkungsgrenze (Strausberg-Pe-
tershagen/Eggersdorf) bis Ernst-Thälmann-Straße:

– die Fahrbahn grundhaft mit einer durchschnittlichen Breite 
von 6,50 m aus Asphalt erneuert/ verbessert,

– der vorhandene Gehweg auf der südlichen Fahrbahnsei-
te auf einer Länge von ca. 775 m zu einem gemeinsamen 
Geh-/ Radweg mit einer durchschnittlichen Breite von 2,00 
m mit Betonsteinpflaster erneuert/ verbessert, 

– der vorhandene Gehweg auf der nördlichen Fahrbahnseite 
auf einer Länge von ca. 260 m (Abschnitt von den Gleisan-
lagen bis zur Ernst-Thälmann-Straße) zu einem gemeinsa-
men Geh-/ Radweg mit einer durchschnittlichen Breite von 
2,00 m erneuert/ verbessert,

– straßenbegleitend das unselbständiges Grün erneuert,
– die Oberflächenentwässerung als geschlossene Entwässe-

rung (Regenwasserkanal) erneuert/verbessert,
– Parkstände hergestellt und vorhandene erneuert bzw. ver-

bessert, 
– Buswarteflächen an zwei Haltestellen hergestellt,
– die Straßenbeleuchtung erneuert/ verbessert.

Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme werden die 
Grundstückszufahren mit Betonsteinpflaster neu hergestellt.

Der Grunderwerb ist Bestandteil des Bauprogramms.

Zur Kompensation der Eingriffsfolgen in Natur und Landschaft 
erfolgen Ersatzpflanzungen in der Abrechnungsanlage.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/48/2014  (25.09.2014)
Bestellung eines Erbbaurechts an einem kommunalen 
Grundstück (Kindernachsorgeklinik)
An dem Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 4815, Seepromenade, Um-
gehungsstraße, Amselweg, Die Spitzheide, Flur 15, Flurstück 
238/5, daraus eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 
48.000 m2, wird nach Vorliegen der erforderlichen Voraus-
setzungen das Erbbaurecht zugunsten der Kindernachsor-
geklinik Berlin-Brandenburg gGmbH zu dem dann gültigen 
Erbbauzins bestellt.
Vor Bestellung des Erbbaurechts werden die Inhalte des Ver-
tragsentwurfs in den Fachausschüssen vorgestellt und im 
Hauptausschuss dazu abschließend entschieden.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/02/49/2014  (25.09.2014)
Handlungsansätze und zeitlicher Rahmen zur Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität in der Großen Straße und 
der Attraktivität der Altstadt
1. Zur Erhöhung der Attraktivität, der Aufenthaltsqualität 

und der Reduzierung des Autoverkehrs (insbeson-
dere des Durchgangsverkehrs) in der Großen Straße 
sind durch die Stadtverwaltung Varianten zu erarbei-
ten. Dazu sind mehrere mögliche Alternativen mit den 
Vor- und Nachteilen darzustellen und zu prüfen, wie 
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zum Beispiel die Schließung der Poller am Südeingang 
der Großen Straße, Einbahnstraßenverkehrsführung, 
Unterbindung der Einfahrt in die Große Straße ab der 
Grünstraße und Gestaltung der Fahrbahn sowie Schaf-
fung von Einengung zur Reduzierung des Verkehrs. 
Die künftige Trassenführung der Straßenbahn durch 
die Große Straße ist dabei zu berücksichtigen.

2. Es sind Vorschläge zur behutsamen Reduzierung des 
Stellplatzangebotes in der Großen Straße zu erarbeiten. 
Damit einhergehend ist ein Konzept für die Nutzung und 
Möblierung der frei werdenden Flächen zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität für die Fußgänger zu entwickeln.

3. Die Sondernutzungssatzung ist in Hinblick auf eine Sen-
kung der Straßensondernutzungsgebühr für gastrono-
mische Nutzer des Straßenraumes in der Altstadt (wirt-
schaftsfördernder Ansatz) zu prüfen und entsprechende 
Vorschläge auszuarbeiten. 

4. Die o.g. Varianten, Überlegungen und Konzepte sind in ei-
ner Bürgerversammlung vorzustellen und zu diskutieren. 
Das Ergebnis der Bürgerbeteiligung ist den Ausschüssen 
im März 2015 und der Stadtverordnetenversammlung zur 
Entscheidung bis April 2015 vorzulegen.

5. Zur Unterstützung und Begleitung des Vorhabens bildet 
die Stadtverordnetenversammlung durch Beschlussfas-
sung im November 2014 einen zeitweiligen Ausschuss. 
Die erste Berichterstattung des Ausschuss erfolgt im er-
sten Quartal 2015 und folgend zu jeder Stadtverordneten-
versammlung.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/50/2014  (25.09.2014)
Entbehrlichkeit, Verkauf und Belastung eines kommuna-
len Grundstückes (Fischerkietz 2)

Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2658, Fischerkietz 2, Flur 
18, Flurstück 410, Größe 127 m2, ist entbehrlich.

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, das o.g. Grundstück zu 
einem Kaufpreis in Höhe von 15.875,00 € zu verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
25 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/02/51/2014  (25.09.2014)
Entbehrlichkeit, Verkauf und Belastung eines kommuna-
len Grundstückes (Fischerkietz 4)
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 2658, Fischerkietz 4, Flur 
18, Flurstück 325/2, Größe 172 m2, ist entbehrlich.

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, das o.g. Grundstück zu 
einem Kaufpreis in Höhe von 21.500,00 € zu verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
25 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/02/52/2014  (25.09.2014)
Entbehrlichkeit und Verkauf von kommunalen Grund-
stücken (Gleichrichterwerk DB)
Die Grundstücke in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg, 
Blatt 7615, Flur 12, Flurstück 841/5, daraus eine Teilfläche 
von 35 m2,  und
Blatt 7616, Flur 12, Flurstück 2093, daraus eine Teilfläche 
von 70 m2

sind entbehrlich.

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die o.g. Grundstücke 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 47,25 € zu verkaufen.

Abstimmungsergebnis:
28 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

B/02/53/2014  (25.09.2014)
Satzung zur Erhebung und zur Höhe der Elternbeiträ-
ge für die Betreuung in Kindertagesstätten der Stadt 
Strausberg als Gebühr gemäß § 17 Kindertagesstät-
tengesetz des Landes Brandenburg (Kita-Gebühren-
satzung)
Die Stadtverordnetenversammlung Strausberg beschließt 
die Satzung zur Erhebung und zur Höhe der Elternbeiträge 
für die Betreuung in Kindertagesstätten der Stadt Straus-
berg als Gebühr gemäß § 17 Kindertagesstättengesetz 
des Landes Brandenburg (Kita-Gebührensatzung) in der 
vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 1 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

B/02/54/2014  (25.09.2014)
Zuschuss für den Fanfarenzug für den Erwerb von Be-
kleidung
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Kul-
tur- und Sportclub Strausberg e.V., Abteilung Fanfaren-
zug, einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € für den Erwerb 
von Bekleidung zu gewähren.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 1 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschlüsse der  
Angliederungsgenossenschaft Stadt 

Strausberg vom 24.07.2014

Beschluss Nr. 01-07-2014 der Angliederungsgenos-
senschaft Stadt Strausberg (AGG Jagd) zur Mitglie-
derversammlung am 24.07.2014 in der Gaststätte „ Zur 
Fähre“ Große Straße 1 in 15344 Strausberg.
Der Verwaltungsaufwand der AGG wird durch den Einbe-
halt von 10 % der Jagdpachterlöse entspricht 160,00 Euro 
pro Jahr, nicht mehr gedeckt.
Um die ohnehin bescheidenen Jagdpachterlöse pro Hektar 
für die Mitglieder nicht noch mehr zu schmälern, beschließt 
die heutige Mitgliederversammlung, dass die Kostendek-
kung über 160,00 Euro, aus dem Finanzbestand verjährter 
Auszahlungsgelder erfolgt.
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Einladung zur Bürgerversammlung

Der Fachbereich Technische Dienste der Stadtverwaltung 
Strausberg lädt im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbetei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für die 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Strausberg und die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
55/14 „Garzauer Straße/Altlandsberger Chaussee“ alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, den 
21.10.14 um 18.30 Uhr zu einer Erörterungsveranstaltung 
in das Gebäude der Stadtverwaltung Strausberg, Raum 
3.48, Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg,  ein. 

Mit der 1. Änderung des FNP und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine städtebauliche Neuordnung von Flächen 
der ehem. Fernmeldestelle I und II der deutschen Post 
der DDR geschaffen werden. Dabei soll einerseits die 
Weiternutzung von bereits baulich geprägten Bereichen 
ermöglicht werden sowie andererseits die Umwelt- und 
Naturschutzbelange dauerhaft Berücksichtigung finden. 
Das Entwicklungskonzept für das Gebiet der ehemaligen 
Fernmeldezentrale soll vorgestellt werden.    

Das Verfahren zur 8. Änderung des FNP sowie zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 55/14 „Garzauer Straße/Alt-
landsberger Chaussee“ soll parallel durchgeführt werden. 
Die Planungen zur 8. Änderung des FNP sowie zum Be-

Beschluss des Bebauungsplans Nr. 27/99  
„Wohnbebauung in Hohenstein“,  

1. Änderunggemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27/99 „Wohn-
bebauung in Hohenstein“ (Geltungsbereich s. Kartenaus-
schnitt) wurde von der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Strausberg in der Sitzung am 25.09.2014 als Sat-
zung beschlossen. Der Beschluss des Bebauungsplans 
wird hiermit bekannt gemacht. Der Bebauungsplan wurde 
gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft.
Sie haben die Möglichkeit, den Bebauungsplan und die 
Begründung in der Stadtverwaltung der Stadt Strausberg, 
Hegermühlenstraße 58, Zimmer 3.20, während folgender 
Sprechzeiten 
Dienstags von  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
   13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 381326) 
einzusehen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen. 
Die Unterlagen stehen auch im Internet unter www.stadt-
strausberg.de/ Stadtentwicklung Bauen/Bauleitplanung/
Bebauungspläne zur Verfügung.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Strausberg unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften der §§ 39 und 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.

Strausberg, den 09.10.14
Elke Stadeler, Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT STRAUSBERG

Die dazu anfallenden Beträge, sind im jährlichen Kassen-
bericht mit „Umbuchung zur Kostendeckung Verwal-
tungsaufwand“ zu kennzeichnen und durch entsprechen-
de Belege nachzuweisen.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15
Dagegen: 0
Enthaltung: 0
gez.:                                               gez.:
Wolfgang Winkelmann                   Dieter Krause
Vorsitzender                                   Beisitzer 

Beschluss 02-07-2014 der Angliederungsgenossen-
schaft Stadt Strausberg (AGG Jagd) zur Mitgliederver-
sammlung am 26.06.2014 in der Gaststätte „Zur Fähre“ 
Große Straße 1 in 15344 Strausberg.
Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass die per 
26.07.2014 im Kassenbestand der AGG befindlichen Gel-
der die wegen Verjährung nicht zur Auszahlung gelangen, 
bis auf den Betrag von 1000,00 Euro an die Mitglieder ent-
sprechend ihren Flächenanteilen ausgezahlt werden.
Die Auszahlung soll spätestens zur Jahresmitgliederver-
sammlung 2015 erfolgen.

Abstimmungsergebnis:
Dafür: 15
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0
Strausberg den 26.07.2014

gez.:                                                           gez..  
Wolfgang Winkelmann                               Dieter Krause
Vorsitzender                                               Beisitzer 

bauungsplan werden vorgestellt und nach Erläuterung der 
Ziele, Zwecke, Planungsalternativen und Auswirkungen 
der Planung können Äußerungen und Stellungnahmen ab-
geben werden. Das Anhörungsergebnis wird in die weitere 
Planung einfließen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Widerspruchsmöglichkeit gegen  
die Datenübermittlung gem. § 18 Abs. 7  

Melderechtsrahmengesetz (MRRG)

Gemäß § 58 c Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung 
der Soldaten (Soldatengesetz- SG) in der zurzeit gültigen 
Fassung ist die Stadt Strausberg als zuständige Meldebe-
hörde verpflichtet, Daten zu Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, an 
das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt jährlich bis zum 31. 
März.
Das Bundesamt für Personalmanagement darf die übermit-
telten Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über 
die Tätigkeit der Streitkräfte zu versenden, da Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetztes und 
volljährig sind, die Möglichkeit haben, sich freiwillig für den 
Wehrdienst zu verpflichten.
Übermittelt werden der Familienname, der Vorname und die 
aktuelle Anschrift.
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn der Betroffene der 
Übermittlung gemäß § 18 Abs. 7 MRRG widersprochen hat. 
Somit werden alle Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 volljährig 
werden, auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen.
Das Formular zur Einrichtung einer Übermittlungssperre, 
das auch den Widerspruch gegen die vorgenannte Daten-
übermittlung enthält, erhalten Sie im Bürgerbüro der Stadt 

Strausberg zu den Sprechzeiten oder im Formularcenter der 
Internetseite www.stadt-strausberg.eu

Ihr Bürgerbüro Strausberg

§ 18 Datenübermittlungen an andere Behörden oder son-
stige öffentliche Stellen
(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde oder son-
stigen öffentlichen Stelle im Inland aus dem Melderegister 
folgende Daten von Einwohnern übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung von in ihrer Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit 
des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist: 
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Doktorgrad,
5. Ordensname, Künstlername,
6. Tag und Ort der Geburt,
7. Geschlecht,
8. gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familiennamen, Dok-

torgrad, Anschrift, Tag der Geburt, Sterbetag),
9. Staatsangehörigkeiten einschließlich der nach § 2 Abs. 

2 Nr. 4 gespeicherten Daten
10. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und Ne-

benwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letz-
te frühere Anschrift im Inland,

11. Tag des Ein- und Auszugs,
12. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern 

zusätzlich Tag und Ort der Eheschließung oder der Be-
gründung der Lebenspartnerschaft,
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13. Übermittlungssperren,
14. Sterbetag und -ort.
Für Übermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche 
Stellen 
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Ge-

meinschaften
im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den 
Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften fallen, gilt Satz 1 nach den für diese Übermittlungen 
geltenden Gesetzen und Vereinbarungen. Den in Absatz 3 
bezeichneten Behörden darf die Meldebehörde unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 über die dort genannten Da-
ten hinaus auch Angaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 übermitteln. 
Werden Daten über eine Vielzahl nicht namentlich bezeich-
neter Einwohner übermittelt, so dürfen für die Zusammenset-
zung der Personengruppe nur die in Satz 1 genannten Daten 
zugrunde gelegt werden.
(1a) Die Daten dürfen nach Maßgabe des Landesrechts auch 
auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch 
Datenübertragung übermittelt werden, wenn über die Iden-
tität der anfragenden Stelle kein Zweifel besteht und keine 
Übermittlungssperre nach § 19 Abs. 2 Satz 4 oder § 21 Abs. 
5 und 7 vorliegt. § 8 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Die Übermittlung weiterer als der in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Daten oder die Übermittlung der in § 2 Abs. 1 
oder 2 genannten Hinweise im Melderegister an andere Be-
hörden oder sonstige öffentliche Stellen ist nur dann zulässig, 
wenn der Empfänger 
1. ohne Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer ihm durch 

Rechtsvorschrift übertragenen Aufgabe nicht in der 
Lage wäre und

2. die Daten beim betroffenen Einwohner nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand erheben könnte oder 
von einer Datenerhebung nach der Art der Aufgabe, 
zu der die Daten erforderlich sind, abgesehen werden 
muss.

(3) Wird die Meldebehörde von dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst, dem Militäri-
schen Abschirmdienst, dem Bundeskriminalamt, der Bundes-
polizei, dem Zollfahndungsdienst oder dem Generalbundes-
anwalt um Übermittlung von Daten oder Hinweisen nach Ab-
satz 2 zur Erfüllung der in der Zuständigkeit dieser Behörden 
liegenden Aufgaben ersucht, so entfällt die Prüfung durch die 
Meldebehörde, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 und 
§ 6 vorliegen. Die ersuchende Behörde hat den Namen und 
die Anschrift des Betroffenen unter Hinweis auf den Anlass 
der Übermittlung aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind 
gesondert aufzubewahren, durch technische und organisato-
rische Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr der Erstellung der Aufzeichnung folgt, 
zu vernichten. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die in den Län-
dern für Sicherheitsaufgaben, die Strafverfolgung, die Straf-
vollstreckung und den Strafvollzug zuständigen Behörden 
entsprechend; diese Behörden sind in den Landesgesetzen 
über das Meldewesen zu bezeichnen.
(4) Regelmäßige Datenübermittlungen an andere Behörden 
oder sonstige öffentliche Stellen, insbesondere im Wege au-
tomatisierter Abrufverfahren, sind zulässig, soweit dies durch 
Bundes- oder Landesrecht unter Festlegung des Anlasses 

und des Zwecks der Übermittlungen, der Datenempfänger 
und der zu übermittelnden Daten bestimmt ist.
(5) Innerhalb der Verwaltungseinheit, der die Meldebehörde 
angehört, dürfen unter den in Absatz 1 genannten Vorausset-
zungen sämtliche der in § 2 Abs. 1 aufgeführten Daten und 
Hinweise weitergegeben werden. Für die Weitergabe und 
Einsichtnahme von Daten und Hinweisen nach § 2 Abs. 2 gilt 
Absatz 2 entsprechend.
(6) Die Datenempfänger dürfen die Daten und Hinweise, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur für die Zwek-
ke verarbeiten oder nutzen, zu deren Erfüllung sie ihnen 
übermittelt oder weitergegeben wurden. In den Fällen des  
§ 21 Abs. 5 und 7 ist eine Verarbeitung oder Nutzung der 
übermittelten oder weitergegebenen Daten und Hinweise nur 
zulässig, wenn die Beeinträchtigung schutzwürdiger Interes-
sen des Betroffenen ausgeschlossen werden kann.
(7) Eine Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Solda-
tengesetzes ist nur zulässig, soweit die Betroffenen nicht wi-
dersprochen haben. 
Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht bei der An-
meldung und im Oktober eines jeden Jahres durch öffentliche 
Bekanntmachung hinzuweisen.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Straus-
berg auf ihr Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe ihrer 
Daten hinweisen. (geregelt durch Gesetz über das Melde-
wesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Melde-
gesetz- BbgMeldeG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Januar 2006 zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 07. Juli 2009)

Widerspruch gegen Übermittlung an Religionsgesell-
schaften
Das Meldegesetz sieht vor, dass einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft neben den Daten ihrer Mitglieder 
auch einige Grunddaten von Nichtmitgliedern, die mit einem 
Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft im 
selben Familienverband leben, übermittelt werden dürfen. Der 
betroffene Familienangehörige kann jedoch nach § 30 Abs. 2 
Satz 2 BbgMeldeG die Einrichtung einer Übermittlungssperre 
verlangen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Widerspruch bei Alters- und Ehejubiläum
Begehrt jemand eine Auskunft über Alters- oder Ehejubiläum, 
darf die Meldebehörde auf Grund von § 33 Abs. 4 BbgMel-
deG* eine Melderegisterauskunft erteilen die  Vor- und
Familienname, Doktorgrad, gegenwärtige Anschrift sowie 
Tag und Art des Jubiläums enthält. Wenn Sie von Ihrem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch machen, darf die Meldebehörde 
z.B. der Presse nicht mitteilen, dass Sie demnächst z. B. Ih-
ren 80. Geburtstag oder das Jubiläum der Goldenen Hoch-
zeit feiern.

Da das Widerspruchsrecht bei Ehejubiläumsdaten nur 
gemeinsam ausgeübt werden kann, sind die Unterschrif-
ten beider Ehegatten erforderlich.

Öffentliche Bekanntmachung
über das Widerspruchsrecht gegen die  

Weitergabe von Daten aus dem Melderegister
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Widerspruch an Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen u.a.
Das Meldegesetz sieht in § 33 Abs. 1 vor, dass die Melde-
behörde in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten 
Auskunft an Parteien, politische Vereinigungen, Wäh-
lergruppen, Listenvereinigungen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen über Familiennamen, Vornamen, Dok-
torgrad und gegenwärtige Anschrift von Wählern erteilen 
darf. Diese Auskunft steht auch Trägern von Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden zu. Sie können dieser Daten-
übermittlung ohne weitere Begründung widersprechen.

Melderegisterauskunft mittels automatisierten Abrufs 
über das Internet
Einfache Melderegisterauskünfte können gemäß den Vor-
aussetzungen des § 32a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BbgMel-
dG auch mittels automatisierten Abruf über das Internet 
erteilt werden. Ein Abruf ist nicht zulässig, wenn Sie ge-
mäß § 32a Abs. 2 BbgMeldeG dieser Form der Auskunfts-
erteilung widersprechen.

Widerspruch gegen Übermittlung an Adressbuchver-
lage
Das Meldegesetz erlaubt in § 33 Abs. 5 eine Auskunft an 
Adressbuchverlage über Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad und gegenwärtige Anschriften von Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Auskunftser-
teilung können Sie widersprechen. Eine Begründung ist 
nicht erforderlich. Die aufgeführten Widersprüche gelten 
unbefristet bzw. bis auf Widerruf für das Melderegister des 
Einwohnermeldeamtes, bei dem sie eingelegt wurden.
Ein bereits eingelegter Widerspruch bleibt weiterhin gültig.
Das Formular zur Einrichtung einer Übermittlungssperre  
erhalten Sie im Bürgerbüro der Stadt Strausberg zu den 
Sprechzeiten oder im Formularcenter der Internetseite 
www.stadt-strausberg.eu

Ihr Bürgerbüro Strausberg

§ 33
Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen

(1) Die Meldebehörde darf Parteien, politischen Vereini-
gungen, Wählergruppen, Listenvereinigungen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen 
Bundestag, zum Landtag Brandenburg sowie im Zusam-
menhang mit Kommunalwahlen in den sechs der Wahl vor-
angehenden Monaten zum Zwecke der Wahlwerbung aus 
dem Melderegister Auskunft über die in § 32 Abs. 1 Satz 
1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebens-
alter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtstage der 
Betroffenen dürfen nicht mitgeteilt werden. § 32 Abs. 4 gilt 
entsprechend. Die Empfänger haben die Daten spätestens 
eine Woche nach der Wahl zu löschen; eine entsprechen-
de Verpflichtungserklärung ist abzugeben. Die Meldebe-
hörde kann die Auskunftserteilung mit zusätzlichen Auf-
lagen verbinden, um sicherzustellen, daß die Empfänger 
ihren Verpflichtungen nach Satz 4 nachkommen.
(2) Im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksent-
scheiden dürfen Auskünfte nach Maßgabe des Absatzes 1 
den Vertretern nach § 2 Abs. 3 des Volksabstimmungs-

gesetzes vom 14. April 1993 (GVBl. I S. 94), Parteien, 
politischen Vereinigungen und Listenvereinigungen erteilt 
werden. Die Auskünfte dürfen bei Volksbegehren vom Tag 
der Bekanntmachung des Volksbegehrens nach § 14 Abs. 
1 des Volksabstimmungsgesetzes bis zum Ablauf der Ein-
tragungs- oder Nachfrist und bei Volksentscheiden vom 
Tag der Bekanntgabe des Abstimmungstages nach § 35 
des Volksabstimmungsgesetzes bis zum Tag vor dem Ab-
stimmungstag gegeben werden. 
(3) Im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden nach § 15 
Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
oder § 81 Abs. 2 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes dürfen Auskünfte nach Maßgabe des Absatzes 1 
den Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen, 
Listenvereinigungen und Vertretern erteilt werden. Die 
Auskünfte dürfen ab der Bekanntmachung der Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bis zum 
Tag vor dem Abstimmungstag gegeben werden.
(4) Die Meldebehörde darf Auskünfte über Alters- und 
Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Meldebehörde 
darf die in § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Daten sowie 
Tag und Art des Jubiläums zum Zwecke der Veröffentli-
chung durch Presse, Rundfunk und andere Medien den 
für die Veröffentlichung zuständigen Stellen der Gemein-
den übermitteln. Altersjubilare sind Einwohner, die den 60. 
oder einen späteren Geburtstag begehen; Ehejubilare sind 
Einwohner, die das 50. oder ein späteres Ehejubiläum be-
gehen.
(5) Adressbuchverlagen darf Auskunft über
1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. gegenwärtige Anschriften, jedoch nicht Anschriften 

nach § 12 Abs. 3 Satz 5, §§ 24 und 26, sämtlicher Ein-
wohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,

erteilt werden.
(6) Der Betroffene hat das Recht, der Weitergabe seiner 
Daten nach den Absätzen 1 bis 5 zu widersprechen. Auf 
das Widerspruchsrecht ist er bei der Anmeldung hinzuwei-
sen. In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist spätestens acht 
Monate vor Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden und 
Bürgerentscheiden durch öffentliche Bekanntmachung auf 
das Widerspruchsrecht hinzuweisen, in den übrigen Fällen 
mindestens einmal jährlich. Kann diese Frist im Einzelfall 
nicht eingehalten werden, hat die öffentliche Bekanntma-
chung unverzüglich nach Bekanntwerden des jeweiligen 
Termins zu erfolgen. § 32b Abs. 5 gilt entsprechend.
(7) Eine Weitergabe von Daten nach den Absätzen 1 bis 5 
ist unzulässig, wenn im Melderegister eine Auskunftssper-
re nach § 32b Abs. 1 und 4 eingetragen ist.
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Bekanntmachung der Verbandsschau  
für Gewässer 2. Ordnung

Entsprechend § 6 der Verbandssatzung in der Fassung 
vom 30.04.2014 in Verbindung mit § 44 Wasserverbands-
gesetz gibt der Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 
hierdurch öffentlich bekannt, dass in der

Stadt Strausberg
und

OT Hohenstein
am 10.11.2014, Uhrzeit: 9.00 Uhr

Treffpunkt: Stadtverwaltung, 
Hegermühlenstraße 58, 

15344 Strausberg

die Verbandsschau an den Gewässern 2. Ordnung im Ver-
bandsgebiet durchgeführt wird. Zu diesem Zweck haben 
Grundstückseigentümer oder Nutzer von Anliegergrund-
stücken an Gewässern 2. Ordnung nach § 26 Abs. 1 sowie 
§ 33 Abs. 1 Wasserverbandsgesetz den Schaubeauftrag-
ten des Verbandes Zutritt zu den Gewässern zu gewähren. 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegerge-
meinden, die Eigentümer der zu schauenden Gewässer, 
die Anlieger, ggf. die Hinterlieger, die zur Benutzung be-
rechtigten, die anerkannten Naturschutzverbände, die 
landwirtschaftliche und technische Fachbehörde sowie 
sonstige Beteiligte Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äu-
ßerung haben.
Einsichtnahme in die Liste des Schaubeauftragten sowie 
in die Liste der Verbandsgewässer ist in der Geschäftsstel-
le des Verbandes zu den Geschäftszeiten:
Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr sowie Fr 7.00 – 12.15 Uhr bei 
Voranmeldung möglich.
Anschrift der Geschäftsstelle:
Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“
Ernst-Thälmann-Str. 5, 15345 Rehfelde

Schaubeauftragter
Andreas Mundt

 Stadt Strausberg
Die Bürgermeisterin 

 Widmungsverfügung

Nach § 6 Abs. 1 des Brandenburgischen Straßengeset-
zes ( BbgStrG ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.07.2009 (GVBl. I/09 Nr.: 15 S.358), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10.7.2014 (GVBl. I/14 
Nr.: 32) wird die folgende Verkehrsfläche als Geh-/Rad-
weg dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Lagebeschreibung:
Gemarkung Strausberg, 
Flur 16, Teilfläche aus Flurstück 404/1,
Flur 5, jeweils Teilfläche aus Flurstück 34 und Flurstück 
326 
Der Geh-/Radweg befindet sich auf der südlichen Straßen-
seite der Hohensteiner Chaussee im Bereich zwischen der 
Kreuzung Hohensteiner Chaussee/Garzauer Chaussee/
Otto-Grotewohl-Ring bis zum Ortsausgang in Richtung 
Hohenstein.
Festlegungen: Klassifizierung:  
Die Verkehrsfläche wird gemäß § 3 BbgStrG als sonstige 
öffentliche Straße eingestuft.

Widmungsbeschränkung auf folgende Benutzungsarten: 
Fußgänger und Radfahrer

Träger der Straßenbaulast: Stadt Strausberg.

Der Lageplan einschließlich der Flurkarte aus denen die 
Lage der zur Widmung vorgesehenen Verkehrsfläche er-
sichtlich ist, liegen nach Bekanntgabe einen Monat 
während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Straus-
berg, Hegermühlenstraße 58, Fachgruppe Bautechnik 
Zimmer 3.12 jeweils dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie donnerstags von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 

Die Verfügung wird am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
gabe wirksam.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist bei der Stadt Strausberg - Die Bür-
germeisterin-, Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg, 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Strausberg, den 07.10.2014
Elke Stadeler, Bürgermeisterin 
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Entsorgung Straßenlaub - Tourenplan 2014
Oktober November Dezember

Schillerhöhe 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wesendahler, See, Grüner Weg, Heide, Hirschfelder,
Gielsdorfer, Wegendorfer, Richardsdorfer,Kavelweg

Gartenstadt 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wilkendorfer, Friedens, Berg, Am Waldessaum, Eschen,

Buchen, Ahorn, Eichen, Pappel, Garten
Gladowshöhe 07. + 21. 04. + 18. 02.

Klosterdorfer Weg, Glad. Berg, Glad Mittel,
Glad. Goethe, Luisen, Glad. Schiller, Glad., Wald, Kiefernweg,

Siedlerweg, Grenzweg, Glad. Fliederweg, Glad. Wiesenweg
Hohenstein 07. + 21. 04. + 18. 02.

Grunower Weg, Dorf, Garziner, Klosterdorfer, Böttner, Lessing
Jenseits des Sees 07. + 21. 04. + 18. 02.

Finken, Drossel, Amsel, Waldhaus
Johanneshof 08. + 22. 05. + 19. 03.
Postbruch 07. + 21. 04. + 18. 02.

Nelken, Rosen, Tulpen, Hauptweg, Blockweg, Zum Göritzsee, 
Am Walde, Wiesengrund, Stadtweg, Zum Postbruch

Provinzialsiedlung 07. + 21. 04. + 18. 02.
Roter Hof 07. + 21. 04. + 18. 02.
Ruhlsdorf, Altruhlsdorf 07. + 21. 04. + 18. 02.
Spitzmühle                   Spitzmühlenweg (von Umgehungsstr.) Burgwall 07. + 21. 04. + 18. 02.

Oktober November Dezember
Akazienstr. 07. + 21. 04. + 18. 02.
Alter Feldweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Altlandsberger Chaussee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Am Adlerhorst 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Annafließ 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Fuchsbau 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Hasengrund 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Hirschwechsel 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Igelpfuhl 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Mondsee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Am Stadtwald 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Sportpark - Privatweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
An der Stadtmauer 08. + 22. 05. + 19. 03.
August-Bebel-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Backsmannstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Badstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Bahnhofstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Barnimstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Beerenstraße 07. + 21. 04. + 18. 02.
Berliner Straße (ohne 38, 73-76, 79-83, 91a-f, 95- 100) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Birkenstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Bruno Bürgel-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
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Entsorgung Straßenlaub - Tourenplan 2014
Oktober November Dezember

Schillerhöhe 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wesendahler, See, Grüner Weg, Heide, Hirschfelder,
Gielsdorfer, Wegendorfer, Richardsdorfer,Kavelweg

Gartenstadt 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wilkendorfer, Friedens, Berg, Am Waldessaum, Eschen,

Buchen, Ahorn, Eichen, Pappel, Garten
Gladowshöhe 07. + 21. 04. + 18. 02.

Klosterdorfer Weg, Glad. Berg, Glad Mittel,
Glad. Goethe, Luisen, Glad. Schiller, Glad., Wald, Kiefernweg,

Siedlerweg, Grenzweg, Glad. Fliederweg, Glad. Wiesenweg
Hohenstein 07. + 21. 04. + 18. 02.

Grunower Weg, Dorf, Garziner, Klosterdorfer, Böttner, Lessing
Jenseits des Sees 07. + 21. 04. + 18. 02.

Finken, Drossel, Amsel, Waldhaus
Johanneshof 08. + 22. 05. + 19. 03.
Postbruch 07. + 21. 04. + 18. 02.

Nelken, Rosen, Tulpen, Hauptweg, Blockweg, Zum Göritzsee, 
Am Walde, Wiesengrund, Stadtweg, Zum Postbruch

Provinzialsiedlung 07. + 21. 04. + 18. 02.
Roter Hof 07. + 21. 04. + 18. 02.
Ruhlsdorf, Altruhlsdorf 07. + 21. 04. + 18. 02.
Spitzmühle                   Spitzmühlenweg (von Umgehungsstr.) Burgwall 07. + 21. 04. + 18. 02.

Oktober November Dezember
Akazienstr. 07. + 21. 04. + 18. 02.
Alter Feldweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Altlandsberger Chaussee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Am Adlerhorst 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Annafließ 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Fuchsbau 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Hasengrund 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Hirschwechsel 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Igelpfuhl 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Mondsee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Am Stadtwald 08. + 22. 05. + 19. 03.
Am Sportpark - Privatweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
An der Stadtmauer 08. + 22. 05. + 19. 03.
August-Bebel-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Backsmannstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Badstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Bahnhofstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Barnimstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Beerenstraße 07. + 21. 04. + 18. 02.
Berliner Straße (ohne 38, 73-76, 79-83, 91a-f, 95- 100) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Birkenstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Bruno Bürgel-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.

Buchhorst 08. + 22. 05. + 19. 03.
Elisabethstraße ohne 15-19 08. + 22. 05. + 19. 03.
Erich-Weinert-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Ernst-Menger-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Ernst-Thälmann-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Espenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Fasanenpark 08. + 22. 05. + 19. 03.
Fischerkietz 08. + 22. 05. + 19. 03.
Fliederweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
Fließstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Flurstraße 07. + 21. 04. + 18. 02.
Fontanestraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Freiligrathstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Friedrich-Ebert-Straße (ohne 74-94,99-104a) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Friedrich-Engels-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Fritz-Heckert-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Fritz-Reuter-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Garzauer Chaussee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Garzauer Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Georg-Kurtze-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Gerhard-Hauptmann-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Goethestraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Gorkistraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Grenzweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Große Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Grünstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Gustav-Kurtze-Promenade (nur Eigenheimbereiche) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Haselnussweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Hegermühlenstraße außer 54a-l 08. + 22. 05. + 19. 03.
Heinrich-Dorrenbach-Str. (nur Eigenheimbereiche) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Heinrich-Heine-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Heinrich-Rau-Straße (nur Nr. 1-19) 07. + 21. 04. + 18. 02.
Hennickendorfer Chaussee 08. + 22. 05. + 19. 03.
Herrenseeallee 08. + 22. 05. + 19. 03.
Hohensteiner Chaussee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Hopfenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Hubertusallee 08. + 22. 05. + 19. 03.
Hufenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Im Grund 08. + 22. 05. + 19. 03.
Jägerstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Jungfernstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Karl-Lehnert-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Karl-Liebknecht-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Karl-Marx-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Kastanienallee (nur Eigenheimbereiche) 07. + 21. 04. + 18. 02.
Käthe-Kollwitz-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Kelmstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Kirschallee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Klosterdorfer Chaussee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Klosterstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
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Ende des amtlichen Teils
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Konradstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Kopernikusstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Krumme Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Landhausstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Leistikowweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
Lessingstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Lindenplatz 08. + 22. 05. + 19. 03.
Lindenpromenade (außer Nr. 10a-13d) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Markt 08. + 22. 05. + 19. 03.
Max-Liebermann Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Mirabellenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Mittelallee 07. + 21. 04. + 18. 02.
Mittelfeldring 07. + 21. 04. + 18. 02.
Mühlenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Paul-Singer-Straße (nur Eigenheimbereiche) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Ph.-Müller-Straße (nur Eigeneheimbereiche) 07. + 21. 04. + 18. 02.
Poetensteig 08. + 22. 05. + 19. 03.
Predigerstr. 08. + 22. 05. + 19. 03.
Rehfelder Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Rennbahnstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Rosa-Luxemburg-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Rudolf-Breitscheid-Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Rudolf-Egelhofer-Straße (nur Eigenheimbereiche) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Ruhlsdorfer Straße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Schillerstraße außer Nr. 5-14 08. + 22. 05. + 19. 03.
Schlagmühlenstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Schulstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Spechtweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
Spittelgasse 08. + 22. 05. + 19. 03.
Straße der Jugend 08. + 22. 05. + 19. 03.
Tolstoistr. 08. + 22. 05. + 19. 03.
Torfhaus 08. + 22. 05. + 19. 03.
Treuenhof 07. + 21. 04. + 18. 02.
Uhlandstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Violinengasse 08. + 22. 05. + 19. 03.
Waldemarstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Walkmühlenstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Wallstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Weinbergstraße 08. + 22. 05. + 19. 03.
Wiesenweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
Wildrosenweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wilhelmshof 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wilkendorfer Weg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wirtschaftsweg 07. + 21. 04. + 18. 02.
Wriezener Straße (außer Nr. 15-37) 08. + 22. 05. + 19. 03.
Zilleweg 08. + 22. 05. + 19. 03.
Zum Erlenbruch 08. + 22. 05. + 19. 03.
Zur Pflaumenplantage 07. + 21. 04. + 18. 02.


